
 
                                         
   Kolpingstadt Kerpen  
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              Ortsvorsteher von Sindorf 
 
  
 
Herrn Bürgermeister 
Dieter Spürck 
 
- im Hause - 
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:  02273 – 56 58 27 

:  0160 – 96803040 
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 28.02.2023 

 
 
 
 
Beschädigter Zaun am Fußweg bei der Mühlenfeldschule 
Anfrage gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Bau- und Feuerschutzausschuss  
am 16.03.2023 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
am 16.12.2022 wurde per Onlineportal (siehe Anhang) von Herrn Schauwinhold eine Beschädi-
gung des neuen Zaunes an der Erweiterung der Mühlenfeldschule gemeldet. 
 
Nach meiner Kenntnis hat die Baufirma, die die Laternenbeleuchtung mittels neuer Kabelverle-
gung reparierte, eingeräumt, den Schaden verursacht zu haben. 
 
Da nun über zwei Monate vergangen sind, ohne dass der Schaden behoben ist, bitte ich im 
nächsten Bau- und Feuerschutzausschuss um Beantwortung folgender Fragen: 
 
Hat sich die Firma freiwillig gemeldet? 
Wurde vor Ort eine Beweissicherung durchgeführt? 
Wird die Firma in Regress genommen, oder bleibt die Stadt erneut auf dem Schaden sitzen? 
Warum wurde der Schaden bis heute nicht reguliert? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Hans-Jürgen Bröcker 
Ortsvorsteher Sindorf 
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Feld Wert 

Daten-

schutz 
akzeptiert 

Datum 16.12.2022 

Anrede Herr 

Vorname Helmut 

Name Schauwinhold 

Strasse Am Obstgarten 11 

Ort 50170 Kerpen-Sindorf 

Telefon 01725956021 

Email helmut.schauwinhold@netcologne.de 

Be-

schrei-

bung 

Sindorf - Verbindungsweg zwischen Paul-Klee- und Alfred-

Döblin-Straße Sehr geehrte Damen und Herren, entlang des 

o.g. Verbindungsweges gibt es am Schulneubau Mühlenfeld-

schule einen Zaun als Absturzsicherung. Dieser Zaun 

wurde schräg gegenüber von Laterne 2 eingedrückt. Be-

troffen sind ein Zaunpfahl und 2 Zaunfelder. Diese Scha-

densmeldung hatte ich am 16.12.2022 abgegeben. Bis heute 

(23.02.2023) wurde dieser Schaden nicht repariert. Ich 

hoffe nicht, dass die Stadt Kerpen auf dem Schaden sit-

zen bleibt, sondern die schädigende Firma in Regress ge-

nommen wird. MfG Helmut Schauwinhold 

Verur-

sacher 

vermutlich verursacht durch den gelb lackierten Klein-

bagger der Tiefbaufirma, die hier am 15.12.2022 ein 

neues Erdkabel für die Laternen 2 und 3 verlegt hatte. 

Gelber Lacksplitter liegen am eingedrückten Zaunpfosten 

auf dem Pflaster. Ich hoffe, dass die Firma das bereits 

eigenständig gemeldet hat. Ich gehe davon aus, dass es 

spätestens nach meiner Schadensmeldung, damals vor Ort 

eine Beweisaufnahme gab, sollte sich die Firma nicht ge-

meldet haben. 
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